
Beratungsgesellschaft Schallimmissionsschutz, Technische Akustik      GSA Ziegelmeyer GmbH 

 

 Schallschutzprüfstelle 

Waldstraße 1 
65329 Hohenstein  
Telefon: (0 61 28) 93 73 28-0 
Telefax: (0 61 28) 93 73 28-3 
E-Mail: kontakt@gsa-ziegelmeyer.de  

 

 

 
Reinhard Ziegelmeyer St. gepr. Techniker 
 
Schallschutz im Städtebau 
Gewerblicher Schallimmissionsschutz 
Sport- und Freizeitanlagen 
Schallschutz am Arbeitsplatz 
Bau- und Raumakustik 

 

 

 

 

 

 

 

SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME 

 

Sachbearbeiter:  
Reinhard Ziegelmeyer 
 
Datum: 
19. August 2020 

 
 
 
P 20033 
 
 
 
 
VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN  
„GEMINI PLAZA DIESELSTRASSE“ 
 
 
SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR 
ERMITTLUNG DER AUSWIRKUNGEN DES PLANUNGS- 
VORHABENS AUF DIE UMLIEGENDE BEBAUUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUFTRAGGEBER: PLANUNGSBÜRO: 
  
Immobilien Limburg GmbH & Co. KG KuBuS planung 
Konrad-Kurzbold-Straße 7a Altenberger Straße 5 
65549 Limburg 35576 Wetzlar 
  
  
  



Seite 2 zur schalltechnischen Stellungnahme P 20033 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
 
 SEITE 

 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 2 
 

 

1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 3 
 

 

 

2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 6 
 

 

 

3. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 7 
 

3.1 STÄDTEBAULICHE BEURTEILUNG NACH DIN 18005 7 
 

3.2 BEURTEILUNG GEWERBLICHER GERÄUSCHIMMISSIONEN 8 
 

 

 

4. PLANUNGSVORHABEN 9 
 

 

 

5. GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 12 
 

5.1 BERECHNUNGSVERFAHREN / EINGANGSDATEN 12 
 

5.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE 21 
 

 

 

6. BEURTEILUNG DER BERECHNUNGSERGEBNISSE 33 
 

6.1 TAGESZEIT 33 
 

6.2 NACHTZEIT 33 
 

6.3 TGA 34 
 

6.4 SPITZENPEGEL 34 
 

6.5 SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN 34 
 

 

 

7. PROGNOSESICHERHEIT 35 
 

7.1 GEWERBLICHE GERÄUSCHVORBELASTUNGEN 35 
 

7.2 QUALITÄT DER PROGNOSE 36 
 
  
  



Seite 3 zur schalltechnischen Stellungnahme P 20033 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

1. SITUATION UND AUFGABENSTELLUNG 
 
 
Zur Entwicklung des Bauvorhabens „Geschäftszentrum Gemini Plaza“ in 
65549 Limburg wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan zur Schaffung 
der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beiden Einzelbauvorhaben 
Gemini Plaza Ost und Gemini Plaza West erforderlich. 
 
Durch die beiden Gebäudekomplexe des Wohn- und Geschäftszentrums mit 
einer Größe von rund 22.500 m2 Bruttogeschossfläche (ohne Parken) werden 
Zusatzverkehre generiert. Die hierzu aufliegende Verkehrsuntersuchung „Ver-
kehrliche Erschließung Gemini Plaza Limburg“, 26.03.2020, prognostiziert das 
Zusatzverkehrsaufkommen für das Objekt Gemini Plaza West mit 
 

- 1.700 m² Büro        240 Kfz-Fahrten/24h, 
-    800 m² Einzelhandel       670 Kfz-Fahrten/24h, 
-    250 m² Gastronomie       380 Kfz-Fahrten/24h, 
-      50 m² Mikroappartement/23 Wohnungen     170 Kfz-Fahrten/24h. 

 
Das durch das Vorhaben Gemini Plaza West generierte Ziel- und Quellver-
kehrsaufkommen erreicht somit 1.460 Kfz-Fahrten/24h. Für das Bauvorhaben 
Gemini Plaza Ost beträgt das generierte Verkehrsaufkommen: 
 

- 6.000 m² Büro (380 MA)      950 Kfz-Fahrten/24h, 
- 2.700 m² Fitness/Physio      990 Kfz-Fahrten/24h, 
- 1.360 m² Einzelhandel zzgl.  
 340 m² Gastronomie    1.520 Kfz-Fahrten/24h. 

 
Das durch das Objekt Gemini Plaza Ost generierte Zusatzverkehrsaufkom-
men beträgt somit 3.460 Kfz-Fahrten/24h. Für das Gesamtobjekt entstehen 
hieraus ca. 4.920 Fahrbewegungen/24h. Der Anteil des Güterverkehrs [> 3,5 t] 
wird mit 2 %, entsprechend ca. 100 Kfz-Fahrten/24h prognostiziert. 

 
Die Verkehrsuntersuchung enthält eine Abschätzung der erwarteten Ver-
kehrsverteilung der Neuverkehre für die Erschließungsstraße/angrenzenden 
Straßen der Siemensstraße/Bischof-Blum-Straße. 

 
Das marktgenerierte Zusatzverkehrsaufkommen wird überwiegend in Tiefga-
ragenebenen beider Objekte (Erdgeschoss und Hanggeschoss) abgewickelt. 
Es verbleiben im Bereich des Gemini Plaza Ost und im Bereich des Gemini 
Plaza West noch “oberirdische“ Parkplätze, die jeweils nördlich der Bauvorha-
ben angeordnet werden.  

 
Die hieraus für die Umgebung zu erwartende Geräuschimmissionsbelastung 
wird nach dem Berechnungsverfahren der Parkplatzlärmstudie/RLS-90 be-
rechnet und den Immissionsrichtwerten der TA Lärm für Allgemeine Wohnge-
biete für den Siedlungsbereich nördlich des Planungsvorhabens gegenüber-
gestellt. Die Bewertung gewerblicher Geräuschimmissionen/gewerblich gene-
rierter Zusatzverkehrsaufkommen erfolgt anhand der Immissionsrichtwerte der 
TA Lärm für Immissionsorte in  

 
  Allgemeinen Wohngebieten tags 55 dB(A) / nachts 40 dB(A), 

 
(Bereich Siemensstraße). 
Für in der Umgebung ausgewiesene Mischgebietsflächen des Bebauungspla-
nes „Westerwaldstraße und B 8 - B 49“ der Stadt Limburg betragen die Richt-
werte  

 
  Mischgebiete   tags 60 dB(A) / nachts 45 dB(A). 

 
Teilbereiche der Mischgebietsfläche werden ausschließlich durch Gewerbebe-
triebe genutzt. Ein Bebauungsplan mit der Ausweisung von Gewerbegebiets-
flächen „Zwischen Bischof-Blum-Straße und im Elbboden“ befindet sich in 
Aufstellung.  
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Für die Berechnung der Geräuschbelastungen werden die „Beurteilungszeit-
räume“ der Tageszeit (06:00 Uhr - 22:00 Uhr) und der „Nachtzeit“ (22:00 Uhr - 
06:00 Uhr) berücksichtigt. Die Regelungen der TA Lärm sehen dabei vor, dass 
die Geräuschentwicklungen in der "lautesten Nachtstunde" der Beurteilung 
zugrunde zu legen sind. Treten Kumulierungen von Fahrbewegungen z.B. im 
Zeitraum von 22:00 Uhr - 23:00 Uhr oder 05:00 Uhr - 06:00 Uhr auf, sind die in 
diesen Zeitabschnitten entstehenden, auf eine Stunde zu beziehenden Ge-
räuschentwicklungen den Immissionsrichtwerten gegenüberzustellen. 
 
Eine „Verrechnung“ dieser Fahrbewegungen auf den gesamten achtstündigen 
Nachtzeitraum ist hierbei nicht vorgesehen. 
 
Gemäß der aufliegenden Planung treten verkehrsbedingte Geräuschimmissi-
onen aus den nördlich den Bauvorhaben vorgelagerten oberirdischen Park-
platzflächen auf. Darüber hinaus entstehen Geräuschentwicklungen am Bau-
vorhaben Gemini Plaza Ost durch die parallel der Siemensstraße geführten 
„Lüftungsschächte“ aus den Tiefgaragenebenen. 
 
An- und Abfahrende Verkehre zum Erreichen der oberirdisch angeordneten 
Parkstellflächen des Bauvorhabens Gemini Plaza Ost nutzen dabei eine An-
bindung der Parkstellflächen direkt in die Siemensstraße. Ein- und Ausfahrten 
aus den Tiefgaragenebenen erfolgen auf der Nordseite über eine hier vorge-
sehene Verkehrskreiselanlage. 
 
Die vorgesehenen Nutzungen in den beiden Gebäudekomplexen beinhalten 
auch Gastronomiebetriebe (Gemini Plaza West, EG ~ 250 m2, Gemini Plaza 
Ost, EG 400 m2) für die am Objekt OST auch Außenbewirtschaftungsflächen 
im EG / 1. OG vorgesehen sind. Die Geräuschentwicklungen hierzu sind im 
Rahmen der Berechnung für die benachbarte Bebauung zu prognostizieren. 
 
Die nachfolgende Karte zeigt den vorgesehenen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Gemini Plaza Dieselstraße“, Entwurf 17.08.2020. 
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2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

Für die schalltechnischen Berechnungen standen folgende Unterlagen zur Ver-
fügung: 

 
 Plansatz vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gemini Plaza Dieselstra-

ße“, 13.02.2020 
- Plangebiet Katasterplan 
- Vorhaben, Lage im Stadtgebiet 
- Plangebiet Umgebung Luftbild 
- Lageplan 
- Illustrationen 
- Projektdaten - Nutzung - Flächen - Geschosse - Höhen 
aufgestellt: KuBuS Planung, Altenberger Straße 5, 35576 Wetzlar 
 

 Erläuterungstext „Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gemini Plaza 
Dieselstraße“, Antrag auf Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes, 13.02.2020 

 
 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Gemini Plaza Dieselstraße“ 

Entwurf 17.08.2020 und Begründung, Entwurf 08/2020 
KuBuS planung, 35576 Wetzlar 

 
 Plansatz Gemini Plaza Ost (informell) 

- Lageplan / Übersichtsplan, 18.05.2020 
- Grundriss Hanggeschoss, 26.06.2020 
- Grundriss EG bis 4.OG 
- Schnitte, Ansicht Süd-Ost 
-Süd-West, Nord-Ost 
 Planstand 10.06. / 26.06. und 10.07.2020 
 

 Verkehrliche Erschließung Gemini Plaza Limburg 
Sachstandsbericht 26.03.2020 
gefertigt: Habermehl & Follmann Ingenieurgesellschaft mbH 

 
 

Folgende Normen und Richtlinien wurden für die Bearbeitung herangezogen: 
 

TA Lärm 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm  
Fassung vom 26.08.1998 
 

DIN ISO 9613-2 Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien 
Ausgabe Oktober 1999 

 
Parkplatzlärmstudie Untersuchungen von Schallemissionen aus Parkplät-

zen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von 
Parkhäusern und Tiefgaragen, Bayerisches Lan-
desamtes für Umweltschutz 
6. Auflage 2007  

  
RLS-90 Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen,  

Ausgabe 1990 
 

Technischer Bericht Zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungs-
lagern und Speditionen                                           
veröffentlicht Hessische Landesanstalt für Umwelt, 
Wiesbaden, Ausgabe 1995 und 2005 

Soweit darüber hinaus Normen und Richtlinien zur Anwendung kommen, sind 
diese im Text genannt und ggf. erläutert.  
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3. BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN 
 
 

3.1 STÄDTEBAULICHE BEURTEILUNG NACH DIN 18005 
 
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte aus dem Beiblatt 1 zur DIN 18005, 
gemäß nachfolgender Tabelle 1, sind aus der Sicht des Schallschutzes im 
Städtebau anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Aus diesem 
Grunde sind die schalltechnischen Orientierungswerte in einem Beiblatt aufge-
nommen worden und nicht Bestandteil der Norm. 
 
Tabelle 1: Schalltechnische Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 

DIN 18005 
 

Einwirkungsort Schalltechnischer Orientierungswert 

 tags nachts 

 dB(A) dB(A) 

   

Reine Wohngebiete (WR), 50 40/35 

Wochenendhausgebiete,   

Ferienhausgebiete   

   

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45/40 

Kleinsiedlungsgebiete (WS)   

und Campingplatzgebiete   

   

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45/40 

   

Dorfgebiete (MD und 60 50/45 

Mischgebiete (MI)   

   

Kerngebiete (MK) und 65 55/50 

Gewerbegebiete (GE) 

 

  

 
 
Der niedrigere Nachtwert gilt jeweils für Geräuschimmissionen von Industrie-, 
Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentli-
chen Betrieben. 
 
Im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1, wird vermerkt, dass die Orientierungswerte 
bereits auf den Rand der Bauflächen oder der überbauten Grundstücksflächen 
in den jeweiligen Baugebieten oder der Flächen sonstiger Nutzung bezogen 
werden sollen. 
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3.2 BEURTEILUNG GEWERBLICHER GERÄUSCHIMMISSIONEN 
 
 
Für die Beurteilung der gewerblich verursachten Geräuschbelastung der be-
nachbart zum Planungsvorhaben gelegenen Bebauung werden die Immissi-
onsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm, 
6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
herangezogen. Danach betragen die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte 
außerhalb von Gebäuden in Mischbauflächen (MI / MD gem. BauNVO) 
 

tags 60 dB(A) / nachts 45 dB(A) 
 

und für Allgemeine Wohngebiete 
 

tags 55 dB(A) / nachts 40 dB(A). 
 

Für Einwirkungsorte in Gewerbegebietsflächen betragen für dort angeordnete 
schutzbedürftige Räume die Immissionsrichtwerte  
 

tags 65 dB(A) / nachts 50 dB(A). 
 

Die TA Lärm enthält die zusätzliche Forderung, dass durch einzelne Pegel-
spitzen der Immissionsrichtwert der Tageszeit um nicht mehr als 30 dB(A) und 
während der Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB(A) überschritten werden darf. 
 
Nach den Regelungen der TA Lärm ist zu prüfen, inwieweit durch das Pla-
nungsvorhaben beurteilungsrelevante Veränderungen der Geräuschimmis-
sionsbelastung im angrenzenden Straßennetz auftreten können. Danach kön-
nen organisatorische Schallschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Er-
richtung des Marktes erforderlich werden, wenn hierdurch 
 
 - die vorhandene Verkehrsgeräuschbelastung um > 3 dB(A) verän-

dert wird, 
 
 - die Immissionsrichtwerte der Verkehrslärmschutzverordnung – hier 

MI / MD 64 / 54 dB(A) und WA 59 / 49 dB(A) – überschritten werden 
und 

 
 - keine Vermischung des marktgenerierten Verkehrsaufkommens mit 

dem vorhandenen Verkehrsaufkommen vorliegt. 
 
Werden alle drei Bedingungen erfüllt, ist zu prüfen, ob durch organisatorische 
Maßnahmen eine Verminderung der Geräuschimmissionsbelastung im öffent-
lichen Straßenraum erreicht werden kann.  
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4. PLANUNGSVORHABEN 
 
 
Die nachfolgende Plandarstellung zeigt die im Bebauungsplan projektierten 
Wohn- und Geschäftsgebäude Gemini Plaza West und Gemini Plaza Ost, 
Stand 18.05.2020. 
 
Aus den dargestellten Systemschnitten der Entwicklungsbereiche Gemini Pla-
za West und Gemini Plaza Ost ist die Aufteilung der Nutzungen in Wohnen / 
Gewerbe und Handel zu entnehmen. Die Gebäude werden mehrgeschossig 
[EG - 4. OG] entwickelt. Für das Vorhaben Gemini Plaza West sind 160 Pkw-
Stellplätze, für den Bereich Gemini-Plaza-Ost 380 Pkw-Stellplätze vorgese-
hen.  
 
Die Parkstellflächen werden in Tiefgaragen, sowie auf oberirdischer Parkstell-
flächen vor den Nordfassaden im Bereich der Siemensstraße / Siemensstraße 
West angeordnet. 
 
Die Verkehrsuntersuchung Gemini-Plaza Limburg, Verkehrsprognose 2030 
berechnet, dass durch das Planungsvorhaben generierte Zusatzverkehrsauf-
kommen mit 
 

Gemini Plaza West 1460 Fahrten/24h und 
Gemini Plaza Ost 3460 Fahrten/24h. 

 
Die Fahrbeziehungen werden fast vollständig sich in Richtung der das Pla-
nungsgebiet südlich tangierenden B 8 abwickeln. Fahrbewegungen im nördli-
chen Bereich (von / parallel zur Siemensstraße) werden mit etwa 10 - 15 % 
des prognostizierten Verkehrsaufkommens angegeben. 
 
Für die im EG vorgesehene Handelsbetriebe (Einzelhandel mit max. 800 m2 
VK-Fläche Gemini Plaza West und max. 1300 m2 VK-Fläche Lebensmittel-
markt) erfolgt die Andienung / Versorgungsfahrten vor der Südfassade des 
Gebäudes. Zur Abschätzung der Geräuschentwicklungen aus dem Anliefe-
rungsverkehr wird auf Vergleichswerte zum Andienungsverkehr vergleichbarer 
Marktgrößen zurückgegriffen. 
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5. GERÄUSCHIMMISSIONSPROGNOSE 
 
 

5.1 BERECHNUNGSVERFAHREN / EINGANGSDATEN 
 
 
5.1.1 Parkierungsverkehr 

 
 
Die Berechnungen der Geräuschemissionen und die entfernungsabhängige 
Pegelminderung der Geräuschemissionen von Kraftfahrzeugen (Parkplatzver-
kehr) wurde nach der „Parkplatzlärmstudie“ des Bayerischen Landesamtes für 
Umweltschutz, 6. überarbeitete Auflage 2007, beschriebenen Verfahren 
durchgeführt.  

 
Zur Berechnung der flächenbezogenen Schallleistungspegel für Parkplätze 
wurde die in Kapitel 8.2.1 der Parkplatz-Lärmstudie (zusammengefasstes Ver-
fahren) genannte Formel verwendet:  

  
LW’’ = LWO + KPA + KI + KD + KStrO + [10 log (B x N) - 10 log (S/1m²)] in dB(A) 

 
Hierin bedeuten: 

 
LW’’ = Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem 

 Parkplatz einschließlich Durchfahrtanteil 

LWO = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf 
 einem P+R-Parkplatz 

KPA = Zuschlag für die Parkplatzart, hier: Parkplätze an Einkaufsmarkt und 
  Wohnanlagen / Mitarbeiter 

KI = Zuschlag für die Impulshaltigkeit +4 dB(A) 

KD = 2,5 log (f x B - 9) mit f = 1 Stellplatz  

KStrO = mit Betonsteinen gepflasterte Oberflächen / Asphaltbelag 

B = Bezugsgröße 1 Stellplatz 

N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und  
  Stunde) 

S = Gesamtfläche bzw. Teilfläche des Parkplatzes 

 
Die Innengeräuschentwicklung und die über die Öffnungsflächen emittierende 
Schallleistung wird nach der Parkplatzlärmstudie mit: 

 
   Li  Lw + 14 + 10 lg (0,16/A) in dB(A) 

 
und 

 
   A = AW,O · αW,O + Aw,Bet · αBet + AD · αD + AB · αBet 

 
mit 

 
α = Absorptionskoeffizient der Begrenzungsflächen 

 
A = Teilflächen der Begrenzungsflächen in m² 

 
berücksichtigt. 
 
Die abgestrahlte Schallleistung ergibt sich nach VDI 2571, dann nach  

 
LW’’ = Li - R’w -4 mit  
 
R’w = 0 dB für offene Fassadenabschnitte 

 
bzw. bei frequenzabhängiger Berechnung [Oktavbandbreite] mit 

 
LW’’ = Li - R’w -6 dB.  
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Die Untersuchung /1/ enthält Angaben zum marktgenerierten Ziel- und Quell-
verkehrsaufkommen des Planungsvorhabens. Die Ableitungen der Fahrthäu-
figkeit je Stellplatz/h werden auf dieser Grundlage vorgenommen. 
 
Die für die Parkflächen abgeleiteten Bewegungshäufigkeiten (Fahrbewegun-
gen/Stellplatz/h) betragen für: 
 
  Gemini Plaza West   

Parkstellplätze EG 
Tageszeit      N = 0,91 
Nachtzeit      N = 0,12 
für die „ungünstigste Stunde“ im Nachtzeitraum  N = 0,52 (*) 

für 
  Gemini Plaza West   

Parkstellplätze OG und Zwischengeschoss 
Tageszeit      N = 0,29 
Nachtzeit      N = 0,02 
für die „ungünstigste Stunde“ im Nachtzeitraum  N = 0,07 

für 
  Gemini Plaza Ost   

Parkstellplätze EG, HG + vorgelagerte Stellplätze 
Tageszeit      N = 0,56 
Nachtzeit      N = 0,07 
für die „ungünstigste Stunde“ im Nachtzeitraum  N = 0,32 (*) 

für 
Gemini Plaza Ost   
Parkstellplätze OG (Siemensstraße) 
Tageszeit      N = 0,61 
Nachtzeit      N = 0,08 
für die „ungünstigste Stunde“ im Nachtzeitraum  N = 0,35 (*). 

 
Den Ableitungen liegen dabei folgende PKW-Stellplatzzahlen zugrunde: 
 
  Gemini Plaza West 

EG inkl. TG            85 Stellplätze, 
OG inkl. Zwischengeschoss           75 Stellplätze, 
 
Gemini Plaza Ost 
EG/HG einschl. vorgelagerte Stellplätze ca. 308 Stellplätze, 
OG (Siemensstraße)            50 Stellplätze. 
 

(*)  Die Anwendung des höheren Nachtwertes für die „ungünstigste Stunde“ 
wird nur dann erforderlich, wenn Öffnungszeiten nach 22:00 Uhr für die 
Handelsbetriebe vorgesehen werden. 
 
Für die Betrachtung der Nachtzeit werden im weiteren Verfahren Fort-
schreibungen der Berechnungen erforderlich, wenn die 
Art/Betriebsweise der Märkte feststehen. Die Berechnungen für die 
Nachtzeit haben daher vorerst nur orientierenden Charakter hinsichtlich 
möglicher „Immissionskonflikte“ aus Fahrtätigkeiten im Nachtzeitraum. 

 
  

                                                
/1/  Verkehrliche Erschließung Gemini Plaza Limburg, 3/2020, Habermehl & Follmann, Ingenieurgesell-

schaft 
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Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen nach der TA Lärm / DIN ISO 
9613-2 nach 

 

L(DW) = LW + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) 
 

Hierin bedeuten: 
 

LW = Schallleistungspegel der Punktschallquelle 

Dc = Richtwirkungskorrektur 

Adiv  = Geometrische Ausbreitungsdämpfung 

Aatm = Luftabsorptionsdämpfung 

Agr  = Dämpfung durch Bodeneffekte 

Abar = Dämpfung durch Abschirmung 

Amisc = Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte 

 
 
Pegelerhöhende Einflüsse durch Reflexionen an Gebäudefassaden wurden 
durch Berechnung der ersten Reflexion bei einem Reflexionsverlust von -1 dB 
an der Fassade berücksichtigt. 
  



Seite 15 zur schalltechnischen Stellungnahme P 20033 GSA Ziegelmeyer GmbH 
 

5.1.2 Handelsbetriebe 
 
 
Für die Schallausbreitungsberechnungen wurden Emissionsdaten der Unter-
suchung „Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräu-
sche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Spedi-
tionen“, der Hessischen Landesanstalt für Umwelt herangezogen.  

 
Zur Versorgung der Märkte werden - nach Beobachtungen an vergleichbaren 
Märkten - bis zu 4 An- und Abfahrten durch LKW/d (Großfahrzeuge wie Hä-
nger-Zug/Sattelaufleger) je Markt auftreten. 
 
Für die Berechnungen werden je Markt 20 Palettenanlieferungen und 75 Rolli-
Anlieferungen/d berücksichtigt. Die Verladungen erfolgen über die fahrzeugei-
gene Ladebordwand der Lieferfahrzeuge an den vorgesehenen Ladezonen. 
 
Verladetätigkeiten unter Verwendung von „Rollis“ können mit einem zeitbezo-
genen mittleren Schallleistungspegel von 

 
LWAT,1h = 78 dB(A), 

 
Verladetätigkeiten unter Verwendung von “Paletten” mit 

 
LWAT,1h = 88 dB(A) 

 
je Vorgang bei den Berechnungen eingestellt werden. 

 
An- und Abfahrten des Lkws (ohne Rangiertätigkeiten) werden mit einem 
Emissionsansatz von  

 
LWA‘,1h = 63 dB(A) 

 
je Stunde und 1-Wegeelement, 

 
Rangiergeräusche des Lkws zum Anfahren an die Verladerampe mit  

 
LWA',1h = 68 dB(A)/m 

eingestellt. 
 

Darüber hinaus werden für Türenschlagen, Betriebsbremse etc. diese Einzel-
schallereignisse mit einer Schallleistung von  

 
 Türenschlagen LWA = 100 dB(A) 
 Anlassen  LWA = 100 dB(A) 
 Betriebsbremse  LWA = 108 dB(A) 

 
je Einzelvorgang mit einer Einwirkzeit von 5 s gemäß einer Taktbelegung nach 
TA Lärm bei den Berechnungen zusätzlich berücksichtigt. 

 
Betriebsgeräusche der LKW-Kälteaggregate werden mit LWA ~ 97 dB(A) bei 
einer Laufzeit von 15 Min./LKW nach /2/ in die Berechnungen eingestellt. 

 
Für ggf. eingesetzte „Rückfahrwarner“ [Piepser] wird ein Emissionspegel von  

LWA,Sp = 103 dB(A)  

und einem Zuschlag KT +3 dB(A) nach /3/ eingestellt. 

 
Je Rangiervorgang wird davon ausgegangen, dass diese akustische Warnein-
richtung für die Dauer von 30 s in Betrieb genommen wird. 
 
Fahrgeräusche zusätzlicher Anlieferungen mit Klein-LKW (Kategorie Sprinter, 
o.ä.) werden als PKW-ähnlich eingestuft und liefern keinen beurteilungsrele-
vanten eigenständigen Immissionsbeitrag.   

                                                
/2/ Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage, Bayerisches Landesamt für Umwelt  
/3/ Forum Schall, August 2016, Umweltbundesamt Wien, Österreich 
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5.1.3 Technische Einrichtungen 
 
 

Für die Berechnung der Geräuschentwicklung der Verflüssiger/Ventilatoren 
liegt zurzeit noch keine abschließende Planung auf. Die Schallleistung der Ge-
räte ist im Rahmen der TGA-Planung so zu begrenzen, dass der Immissions-
richtwert im Tages- und/oder Nachtzeitraum [je nach Einsatzzeit der Geräte] 
im Einwirkungsbereich um ~ 10 dB(A) unterschritten wird. Bei Berücksichti-
gung des „Standes der Technik“ können diese Werte erreicht werden. Die ent-
sprechenden Konkretisierungen sind im Zuge der Fortschreitung der Planung 
vorzunehmen. 
 
Gleiches gilt für die Geräuschentwicklungen aus den Lüftungsöffnungen der 
TG im Bereich der Siemensstraße. 
 
 

5.1.4 Sonstige Nutzungen 
 
 
Für die vorgesehenen Gebäudekomplexe Gemini Plaza Ost und Gemini Plaza 
West sind Gastronomienutzungen vorgesehen. Für Gastronomieeinrichtungen 
sind Freisitze im Bereich der Erdgeschosse und teilweise im 1. Obergeschoss 
vorgesehen. Diese Außenbewirtschaftungsbereiche kommen überwiegend auf 
den zur Wohnbebauung Siemensstraße abgewandten Gebäudefassaden zum 
Liegen. Zur Berücksichtigung möglicher Geräuschentwicklungen dieser Au-
ßenbewirtschaftungsbereiche wird mit Verweis auf die VDI-Richtlinie 3770 ei-
ne Geräuschentwicklung für Terrassenflächen mit „Sprechen gehoben“ LWA 70 
dB(A)/Person eingestellt. Die Emissionsleistung Terrassenflächen ergibt sich 
dann aus 
 
  LWA = 70 dB(A) + 10 lg (n), 
 
 wobei n = Anzahl der sprechenden Personen, hier im Planfalle 50 % 

der Anwesenden  
 
eingestellt wird. Mögliche „Impulshaltigkeiten“ können mit  
 
  KI = 9,5 dB - 4,5 lg (n) 
 
berücksichtigt werden. Im Hinblick auf die Gebäudeabschirmungen/Entfernun-
gen zur Wohnbebauung sind Störwirkungen aus Sprachverständlichkeiten 
nicht anzusetzen. Der Zuschlag KI wird mit 0 dB angesetzt. 
 
Grundlage der Emissionsbildung ist dabei die Anzahl der in den Freibereichen 
in den Planunterlagen ausgewiesenen Sitzplätze. 
 
Für die Außenbewirtschaftungsbereiche wird im Sinne der „immissionskri-
tischsten“ Bewertung eine durchgängige Belegung im Tageszeitraum zwi-
schen 10:00 bis 22:00 Uhr und eine Nutzung im Nachtzeitraum (nach 
22:00 Uhr) angesetzt. 
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5.1.5 Emissions- / Immissionsveränderungen öffentlicher Straßenraum  
 
 

Geräuschveränderungen im öffentlichen Straßenraum werden im Zusammen-
hang mit der Beurteilung gewerblicher Geräuschimmissionen nach TA Lärm 
dann relevant, wenn das Zusatzverkehrsaufkommen die vorhandene Ver-
kehrsgeräuschbelastung um mehr als 3 dB(A) erhöht und die Immissions-
richtwerte der Verkehrslärmschutzverordnung in Höhe der randlagig zu den 
Verkehrswegen gelegene Bebauung überschritten wird. 
 
Ein weiteres Kriterium ist die Vermischung des marktgenerierten Zusatzver-
kehrsaufkommens mit dem vorhandenen Verkehrsaufkommen. 
 
Die vorgenannten Bedingungen sind kumulativ zu erfüllen und lösen erst dann 
eine weitere Prüfung organisatorischer Schallschutzmaßnahmen aus, wenn 
diese erfüllt sind. Im Hinblick auf die Verkehrsbelastung der B 8 ist für die dort 
benachbart gelegene Bebauung in jedem Falle das marktgenerierte Zusatz-
verkehrsaufkommen (gemäß der aufliegenden Verkehrsuntersuchung /1/ mit 
etwa 4.920 Kfz-Fahrten/24h als Bestandteil des öffentlichen Straßenverkehrs 
der B 8 (ca. 16.000 Fahrbewegungen/d) anzusehen, sodass eine „Vermi-
schung“ des marktgenerierten Zusatzverkehrsaufkommens spätestens mit 
Einmündung dieses Verkehres aus der Dieselstraße gegeben ist. 
 
Dabei ist auch davon auszugehen, dass das marktgenerierte Zusatzverkehrs-
aufkommen sich nicht zu „100%“ aus Neuverkehren zusammensetzt, sondern 
im Hinblick auf die im Gemini Plaza – Geschäftszentrum vorgesehenen Ein-
kaufsmärkte einen „gebrochenen Durchgangsverkehr“ darstellt, d. h. Fahrver-
kehre / Fahrziele über die B 8 werden ggf. nur unterbrochen, um Einkäufe zu 
erledigen. Auch unter der immissionskritischsten Annahme der Überlagerung 
des vorhandenen Straßenverkehrs der B 8 mit den Zusatzverkehren ergeben 
sich nur Veränderungen in der Emissionsleistung (Geräuscherzeugung) von 
 

B 8 westlich ab Anbindung Dieselstraße ist Qz ~ 16.050 Kfz/24h 
Neu [2030] 17.600 Kfz/24h, ΔL < 1 dB(A) 
B 8 östlich ab Anschluss Dieselstraße Bestand Qz~14.900 Kfz/24h 
Planung [2030] Qz~16.450 Kfz/24h, ΔL < 1 dB(A). 

 
Lediglich im Anschlussbereich zwischen Dieselstraße und Anbindung Bischof-
Blum-Straße ist eine merkliche Erhöhung von z. Zt. Qz ~ 4.650 Kfz/24h auf zu-
künftig Qz ~ 9.550 Kfz/24h mit einer Pegelveränderung für diesen Straßenab-
schitt von ΔL ~ + 3 dB(A) auszugehen. Wohngenutzte bestehende Bebauung 
ist hiervon jedoch im unmittelbaren Nahbereich nicht betroffen. In größerer 
Entfernung stellt diese Teilstrecke nur einen Bestandteil des gesamten Wege-
netzes der B 8 dar, sodass die Auswirkungen in Höhe der umliegenden 
nächstgelegenen Wohnbebauung in allen Fällen << 3 dB(A) betragen wird. 
 
Im Sinne der TA Lärm sind somit die erzeugten Zusatzverkehre im unmittelba-
ren Umfeld der Anbindung des Geschäftszentrums nicht im Weiteren beurtei-
lungsrelevant. 
 
In Höhe der Bebauung „Dieselstraße“ ergeben sich durch die Abschirmung 
der Gebäude Reduzierungen der Geräuschbelastungen aus dem Bereich der 
B 8, die je nach Lage der getroffenen Bebauung / durch die geplante Bebau-
ung erzielbare abschirmende Wirkung bis zu 2 dB(A) betragen kann. 
 
Weitergehende Untersuchungen bezügl. der Auswirkungen der Geräuschver-
änderungen im öffentlichen Straßenraum auf die umliegende Bebauung wer-
den nach den Kriterien der TA Lärm somit nicht erforderlich. 

                                                
/1/ Verkehrliche Erschließung Gemini Plaza Limburg, 3/2020, Habermehl & Follmann, Ingenieurgesell-

schaft 
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5.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE 
 
 

5.2.1 Parkierungsverkehr - Abwicklung über Tiefgaragen / oberirdische  
 Stellplätze 

 
 
Aus dem erwarteten Fahrverkehr nach /1/ für das Planungsvorhaben errech-
net sich der in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesene Beurteilungspegel für 
die Tageszeit [06.00 Uhr - 22.00 Uhr]. 
 
 
Tabelle 1: Berechnungsergebnisse Parkplätze 
 Tageszeit  

 
 

IP-Nr. Lr,i,16h Parkplätze Lr,i,16h IRW 

 Gemini West Gemini Ost   

1 40,3 49,1 49,7 55 

2 33,9 52,1 52,2 55 

3 30,2 47,9 48,0 55 

4 27,7 44,7 44,7 55 

5 28,0 43,3 43,4 55 

6 22,0 46,1 46,1 60* [MI] 

7 28,5 43,2 43,3 60 [MI] 

8 42,4 35,6 43,2 60* [MI] 

9 46,3 25,9 46,3 60* [MI] 

10 42,2 36,3 43,2 65 

 
alle Pegelwerte in dB(A) 

* z. Zt. nur gewerbliche Nutzungen 

IRW = Immissionsrichtwert 

 
 
Wie der Vergleich der Berechnungsergebnisse mit den Immissionsrichtwerten 
für die umliegende Bebauung zeigt, treten aus dem Parkierungsverkehr zur 
Tageszeit keine Überschreitungen des Immissionsrichtwertes auf.  
 
Die Berechnungsergebnisse sind nachfolgend in Form einer „Isophonenkarte“ 
mit Darstellung des Beurteilungspegels Lr,i,16h für die Tageszeit ausgewiesen. 

  

                                                
/1/  Verkehrliche Erschließung Gemini Plaza Limburg, 3/2020, Habermehl & Follmann, Ingenieurgesell-

schaft 
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Die Berechnung der Geräuschentwicklungen zur Nachtzeit erfolgt auf der 
Grundlage des zu erwartenden Parkierungsverkehrs [stündlicher Mittelwert 
der Nachtzeit, 8 Stunden, 22:00 – 06:00 Uhr] mit: 
 
  Gemini Plaza West  EG    ~ 10 Fahrbewegungen/8h, 
     OG       ~ 1 Fahrbewegungen/8h, 
 
und für Gemini Plaza Ost TG, EG ~ 22 Fahrbewegungen/8h, 
  Stellflächen   OG    ~ 4 Fahrbewegungen/8h. 
 
Die TA Lärm „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ sieht für die Be-
urteilung gewerblicher Geräuschimmissionen ergänzend vor, dass Kumulie-
rungen der An- und Abfahrten ["lauteste Nachtstunde"] im Nachtzeitraum er-
gänzend zu berücksichtigen sind.  
 
Je nach zukünftiger Betriebsweise der Märkte / Handelsbetriebe (Öffnungszei-
ten im Nachtzeitraum nach 22:00 Uhr) kann es dadurch zu höheren „beurtei-
lungsrelevanten Fahrbewegungen“ kommen. 
 
  Gemini Plaza West  EG  44 Fahrbewegungen/1h, 
     OG     5 Fahrbewegungen/1h, 
 
  Gemini Plaza Ost TG, EG 99 Fahrbewegungen/1h, 
  Dieselstraße  OG  17 Fahrbewegungen/1h. 
 
Anmerkung: 

 

Die hieraus zu erwartenden Geräuschimmissionen werden in der nachfolgenden Tabelle orientierend mit 

angegeben. Die Anwendung dieser Berechnungsergebnisse ist nur bei Öffnungszeiten der Marktbetriebe 

nach 22:00 Uhr in zukünftigen Genehmigungsverfahren relevant. Sind hieraus Immissionskonflikte zu er-

warten, können ergänzende bauliche/organisatorische Regelungen, insbesondere im Hinblick auf die be-

nachbarte Bebauung der Siemensstraße (Zufahrt/Ausfahrt der TG Gemini Plaza Ost) erforderlich werden. 

 
Tabelle 2: Berechnungsergebnisse Parkplätze 
 Nachtzeit  

 
 

IP-Nr. Lr,i,8h Parkplätze Lr,i,8h Ges. Lr,i,1h Parkplätze Lr,i,1h Ges. IRW 

 Gemini West Gemini Ost  Gemini West Gemini Ost   

1 26,9 38,4 38,7 33,2 44,5 44,8 40 

2 20,7 41,6 41,6 26,9 46,9 47,0 40 

3 17,3 37,6 37,6 23,6 41,2 41,3 40 

4 14,9 34,5 34,5 21,0 37,5 37,6 40 

5 15,1 33,1 33,1 21,1 35,9 36,1 40 

6 10,9 37,6 37,6 16,6 36,3 36,3 45 

7 21,4 36,1 36,2 25,9 40,0 40,2 45 

8 34,3 26,8 35,0 39,9 33,1 40,7 45 

9 38,5 18,2 38,6 43,7 23,0 43,8 45 

10 30,5 27,5 32,3 36,6 33,5 38,3 50 

 
alle Pegelwerte in dB(A) 

IRW = Immissionsrichtwert 
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5.2.2 Anlieferungsverkehre  
 
 
Für die zukünftigen Marktbetriebe stehen noch keine verfestigten Angaben 
über den damit verbundenen Anlieferungsverkehr zur Verfügung. Zur Ab-
schätzung der aus den Anlieferungsbereichen auftretenden Geräuschimmissi-
onen werden daher auf der Grundlage der in Kapitel 5.1.2 beschriebenen La-
detätigkeiten (4 An- /Abfahrten je Markt und Tag an den Anlieferungszonen 
GEMINI PLAZA WEST und GEMINI PLAZA OST) die Geräuschimmissionen 
berechnet. 
 
Die nachfolgende Tabelle enthält hierzu die Berechnungsergebnisse. Die Ge-
genüberstellung zu dem Immissionsrichtwert der Tageszeit zeigt, dass dieser 
in allen Fällen mit hoher planerischer Sicherheit eingehalten und unterschrit-
ten wird. Für die randlagige Bebauung der Siemensstraße (Allgemeines 
Wohngebiet) sind aus den Ladebereichen keine beurteilungsrelevanten Ge-
räuschimmissionen zu prognostizieren. Die eingestellte Verladetätigkeit im Be-
reich der Parkebene „Siemensstraße“ (1 LKW/d für Materialandienung Büro / 
Verwaltung) liefert ebenfalls nur einen nachrangigen Immissionsbeitrag deut-
lich unterhalb des Immissionsrichtwertes von tags 55 dB(A). 
 
 
Tabelle 3: Berechnungsergebnisse Anlieferungen 
 

IP-Nr. Lr,i,16h Anlieferungen Lr,i,16h IRW 

 Gemini West Gemini Ost   

1 22,7 38,1 38,2 55 

2 22,8 42,4 42,5 55 

3 15,1 43,4 43,4 55 

4 9,7 44,1 44,1 55 

5 12,4 43,8 43,8 55 

6 20,1 46,9 47,0 60* [MI] 

7 36,1 41,5 42,6 60 [MI] 

8 50,8 42,3 51,4 60* [MI] 

9 33,5 41,1 41,8 60* [MI] 

10 16,3 27,9 28,2 65 

 
alle Pegelwerte in dB(A) 

* z. Zt. nur gewerbliche Nutzung 

 
Die in der Fläche hieraus zu erwartende Geräuschimmissionsbelastung zeigt 
die nachfolgend beigegebene Isophonendarstellung. 
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5.2.3 Geräuschentwicklungen TGA 
 
 
Die Geräuschentwicklungen der technischen Gebäudeausstattung (Klimage-
räte / Lüftungen etc.) sind im Zuge der Projektplanung so auszulegen, dass 
der hierdurch jeweils hervorgerufene Immissionsanteil im Tageszeitraum wie 
auch im Nachtzeitraum im am Einwirkungsort geltenden Immissionsrichtwert 
um ≥ 10 dB(A) unterschreitet. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Geräu-
schimmissionen auch im Hinblick auf weitere im Tages- und Nachtzeitraum 
auftretenden Geräusche aus dem Geschäftszentrum nicht mehr beurteilungs-
relevant beeinflusst werden. Entsprechende Maßnahmen sind auch für die 
Entlüftungen der Tiefgaragenebene parallel der Siemensstraße vorzusehen 
(Schalldämmhauben etc.). Diese sind im Zuge der Lüftungsplanung / techni-
schen Planung entsprechend zu dimensionieren. 
 
Auf die Angabe einer „Emissionsleistung“ für einzelne Aggregate wird im Hin-
blick auf den unverfestigten Planungsstand verzichtet. Die Vorgaben der 
Richtwertunterschreitung kann im Rahmen der bauleitplanerischen Regelun-
gen und / oder im Rahmen des Durchführungsvertrages entsprechend festge-
legt werden. 
 
 
 
 

5.2.4 Gastronomiebetriebe 
 
 
Aus den Gastronomiebetrieben (Außenbewirtschaftungsbereiche) sind für die 
Tageszeit keine Geräuschimmissionen zu prognostizieren, die Auswirkungen 
auf die Gesamt-Geräuschbelastung des Fahr- und Parkierverkehres haben. In 
Höhe der Bebauung „Siemensstraße“ werden die hier geltenden Richtwerte 
durch den durch die Gastronomienutzung / Außenbewirtschaftungsbereiche 
entstehenden Geräuschimmissionen sicher eingehalten und ausreichend un-
terschritten. 
 
Für die Nachtzeit kann sich ein Regelungsbedarf für Teile der bestehenden 
Bebauung der Siemensstraße / Anbindung Bischof-Blum-Straße dann erge-
ben, wenn große Außenbewirtschaftungsbereiche, die nach 22:00 Uhr betrie-
ben werden, hier genutzt werden. Entsprechende Regelungen können auf der 
Ebene der Betriebsgenehmigung (organisatorische Vorgaben) im Bedarfsfalle 
festgelegt werden. Eine Regelung auf der Ebene der Bauleitplanung ist hierzu 
nicht erforderlich. 
 
Die für die Tageszeit prognostizierten Schalleinträge bei langer Nutzungszeit 
(20:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und durchgängiger Belegung der Außenbewirtschaf-
tungsbereiche zeigen die nachfolgenden kartographischen Darstellungen für 
die Tages- und Nachtzeit. Darüber hinaus ist – orientierend – ein Ergebnis für 
die Nachtzeit für Außenbewirtschaftungsbereiche am Objekt Gemini Plaza 
Ost. 
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5.2.5 Geräuschveränderungen im öffentlichen Straßenraum 
 
 
Die nachfolgend eingefügten kartographischen Darstellungen zeigen die Ge-
räuschbelastung der Bestandsbebauung Siemensstraße ohne und mit dem 
geplanten Baukörper des Gemini Plaza West / Ost für den Tageszeitraum. An 
den ausgewiesenen Immissionsaufpunkten reduziert sich durch die abschir-
mende Wirkung der Baukörper die Straßenverkehrsgeräuschbelastung zwi-
schen – 1,7 dB und – 3,9 dB. Der Mittelwert für die Immissionspunkte beträgt 
ΔL – 3 dB(A). 
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6. BEURTEILUNG DER BERECHNUNGSERGEBNISSE 
 
 

6.1 TAGESZEIT 
 
 
Die Zusammenführung der Berechnungsergebnisse aller Betriebsabläufe zur 
Tageszeit (Kundenparkplatz, Anlieferung / Gastronomie, TGA) führt zu Beur-
teilungspegeln, durch die keine Richtwertüberschreitungen in Höhe der umlie-
genden bestehenden Gebäude nach den Anforderungen für Mischgebiete [MI] 
und Allgemeine Wohngebiete auftreten.  
 
Zur Umsetzung des Planungsvorhabens sind für den Tageszeitraum keine er-
gänzenden Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Geräuschveränderungen sind unterhalb der Anforderungskriterien der 
TA Lärm zu prognostizieren. 
 
 
 
 
 

6.2 NACHTZEIT 
 
 
Für die Nachtzeit können in Höhe der Wohnbebauung Siemensstraße punktu-
ell Richtwertüberschreitungen von 40 dB(A) auftreten. Ursächlich hierfür sind 
Parkierungs- und Abfahrvorgänge von dem anlagenbezogenen Parkplatz 
„Siemensstraße“.  
 
Durch bauliche und / oder organisatorische Schallschutzmaßnahmen können 
diese ausreichend abgemindert werden. Kritischen Immissionsanteile aus 
dem Bereich der Parkplatzentlüftung müssen durch Schallschutzmaßnahmen 
(Schallschutzhauben o. ä.) vermieden werden. 
 
Bei Marktöffnungszeiten nach 22:00 Uhr sind die Geräuschentwicklungen des 
Fahrverkehrs über die TG – Ein- und Ausfahrt geeignet, Richtwertüberschrei-
tungen hervorzurufen. Die Beurteilung nach TA Lärm verlangt dabei die Be-
rücksichtigung des Fahrzeugaufkommens innerhalb der lautesten Nachtstun-
de. Im Zuge der Planung sind bei beabsichtigten Marktöffnungszeiten nach 
22:00 Uhr ergänzende Schallschutzmaßnahmen zu konzipieren. 
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6.3 TGA 
 
 
Im Zuge der Projektplanung sind die Emissionen aus Einrichtungen der TGA 
[Gaskühler / Verflüssiger der Kälteanlagen etc.] so auszulegen, dass durch die 
Immissionen dieser „Gesamtanlagen“ der Immissionsrichtwert für Mischgebie-
te [tags 60 dB(A) / nachts 45 dB(A)] und Allgemeine Wohngebiete [tags 
55 dB(A), nachts 45 dB(A)] um ca. 10 dB(A) unterschritten wird. Im Hinblick 
auf die Umgebungssituation Straßenverkehr und Fernlärm BAB zur Tages- 
und Nachtzeit) sind bei der geforderten Unterschreitung des Immissionsricht-
wertes durch den Immissionsanteil der TGA zur Tages- und Nachtzeit keine 
Störwirkungen zu erwarten. 
 
 
 
 

6.4 SPITZENPEGEL 
 
 
Durch die Anlieferungsvorgänge können Spitzenpegel z.B. durch Druckluftge-
räusche, Verladegeräusche an den LKW auftreten.  
 
Zur Prüfung, inwieweit hierbei die zusätzliche Anforderung der TA Lärm [LAFmax 
≤ 30 dB(A) über dem Immissionsrichtwert] eingehalten werden kann, wird für 
die kennzeichnende Emissionsleistung für Druckluftgeräusche/Betriebsbrem-
se der LKW [LWA = 108 dB(A)] der Spitzenpegel berechnet.  
 
Durch die abgeschirmte Lage der Anlieferungszonen treten keine Überschrei-
tungen des Immissionsrichtwertes > 30 dB(A) an der nächstgelegenen Wohn-
bebauung auf. 
 
 
 
 
 

6.5 SCHALLSCHUTZMAßNAHMEN 
 
 
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass für die Tageszeit aus dem anlagen-
bezogenen Ziel- und Quellverkehr „auf der Anlage“ die Immissionsrichtwerte 
von 55 / 60 dB(A) eingehalten und unterschritten werden können. Zusätzliche 
Schallschutzmaßnahmen werden hierzu nicht erforderlich. 
 
Die prognostizierten punktuellen Richtwertüberschreitungen zur Nachtzeit an 
der Bebauung Siemensstraße resultieren zum einen aus den Fahrbewegun-
gen auf der oberirdischen Parkplatzebene (Siemensstraße) sowie durch zu-
sätzliche Geräuschimmissionen, die aus der Tiefgaragenebene über die Lich-
tungsschächte emittiert werden. 
 
Alternativ zu baulichen Schallschutzmaßnahmen am Parkplatz kann auch 
vorgesehen werden, auf eine Nutzung der Parkebene Siemensstraße am 
Bauvorhaben Gemini Plaza Ost (50 Stellplätze Finanzamt / Büro) zur Nacht-
zeit zu verzichten und die Fahrverkehre über die Tiefgaragenebene abzuwi-
ckeln. 
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7. PROGNOSESICHERHEIT 
 
 

7.1 GEWERBLICHE GERÄUSCHVORBELASTUNGEN 
 
 
Beurteilungsrelevante gewerbliche Geräuschvorbelastungen durch weitere 
bestehende Betriebe wurden im Rahmen eines Ortstermins nicht erkannt. 
 
Da die Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm aus der „Summe 
aller Geräuschimmissionen, die dem Anwendungsbereich der TA Lärm unter-
liegen“ zu gewährleisten ist, sind auch die „plangegebenen“ möglichen Geräu-
schentwicklungen aus der angrenzenden Gewerbeflächen zu berücksichtigen. 
Hierzu wird eine „Vorbelastungssituation“ auf der Grundlage der Emissions-
kennwerte für Gewerbeflächen (LEK = 60 dB(A)/m2) zur Tageszeit, bzw. LEK 
= 45 dB(A)/m2 nach DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ / VBUI bei den 
Schallausbreitungsberechnungen berücksichtigt und dieser Immissionsanteil 
in Verbindung mit den prognostizierten Geräuschimmissionen aus dem Be-
trieb des Gemini Plaza zusammengefasst. 
 
Das Berechnungsergebnis zeigt, dass auch in der Summenwirkung aus prog-
nostizierten Geräuschimmissionen des Marktbetriebes und Berücksichtigung 
weiterer gewerblicher Geräuschimmissionen aus der Inanspruchnahme der 
Gewerbeflächen die Einhaltung und Unterschreitung des Richtwertes in der 
Nachbarschaft erreicht wird. 
 
Weitergehende Beschränkungen / Auflagen hinsichtlich der Geräuschentwick-
lung des geplanten Wohn- und Geschäftszentrums sind nicht erforderlich. 
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7.2 QUALITÄT DER PROGNOSE 
 
 
Nach EN ISO 9613-2 muss von einer verfahrensbedingten Prognoseunsicher-
heit aufgrund der Lage der Schallquellen zu den Immissionsaufpunkten von 
± 1 dB(A) ausgegangen werden. 
 
Durch die Verwendung der Eingangsdaten der Parkplatzlärmstudie sowie der 
Emissionskennwerte der Untersuchungen der Hessischen Landesanstalt für 
Umwelt und Geologie zum Anlieferungsverkehr werden Ergebnisse „auf der 
sicheren Seite“ erzielt. Die Gesamtprognoseunsicherheit der ausgewiesenen 
Berechnungsergebnisse wird daher mit +1/-2 dB(A) abgeschätzt. 
 
Pegelspitzen, die den Immissionsrichtwert zur Tageszeit um > 30 dB(A) über-
schreiten (Türenschlagen, Druckluft LKW, etc.), sind in Höhe der benachbart 
gelegenen Bebauung nicht zu prognostizieren. 
 
 
 
DIESE SCHALLTECHNISCHE STELLUNGNAHME  
UMFASST 36 SEITEN UND AUSZÜGE AUS DEN  
BERECHNUNGSPROTOKOLLEN. 
 
 
 
HOHENSTEIN, DEN 19. AUGUST 2020 ZI/BA/ZI/SCH 
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